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Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Rheinknie wird immer wichtiger, wie gerade 
kürzlich wieder mit der Konstituierung des trinationalen Eurodistricts Basel demonstriert wurde. Die 
Stadt Basel hat als Zentrum einer zukünftigen Metropolitanregion ein besonderes Interesse daran, 
dass diese Zusammenarbeit sich beförderlich entwickelt. Am Beispiel der vergleichsweise 
geringen Kosten einer Tramverlängerung nach Weil am Rhein und St. Louis wurde aber auch 
deutlich, dass die Finanzierung von grenzüberschreitenden Projekten im einzelnen schwierig ist 
und deshalb gute Projekte, welche für die Entwicklung der Region als Ganzes und für die Stadt 
Basel im speziellen wichtig sind, verzögert oder sogar in Frage gestellt werden. Die Realisierung 
solcher Projekte würde erleichtert, wenn zweckgebunden Gelder für grenzüberschreitende, 
partnerschaftliche Projekte zur Verfügung stünden. 

Durch die Besteuerung der Grenzgänger aus Deutschland und Frankreich erzielt der Kanton BS 
Steuererträge in beträchtlicher Höhe, von denen ein Teil zweckgebunden für trinationale Projekte 
eingesetzt werden könnten. Grenzgänger, welche im Kanton BS einer bezahlten Tätigkeit 
nachgehen, hingegen ihren Wohnsitz in Deutschland oder Frankreich haben, unterliegen einer 
Quellensteuer von 4.5% der Bruttolohnsumme. Diese wird bei Grenzgängern aus Deutschland an 
der Quelle abgezogen, bei Grenzgängern aus Frankreich leistet Frankreich einen finanziellen 
Ausgleich von 4.5% der Bruttolohnsumme der Grenzgänger. Die Einnahmen des Kt. BS durch die 
Quellensteuer der Grenzgänger aus Deutschland und die Entschädigung der Grenzgänger aus 
Frankreich belief sich im Jahre 2004 auf 107 Mio., bzw. 113.1 Mio. im Jahre 2005. 
Arbeitnehmerinnen aus BL, SO oder AG unterliegen keiner Quellensteuer. 

Es liegt im Interesse von Basel-Stadt einen Teil der Steuereinnahmen aus der Quellensteuer der 
Grenzgänger in partnerschaftliche Projekte mit den grenznahen Nachbarn in Deutschland und 
Frankreich zu investieren. Im Vordergrund stehen dabei Investitionen in den öffentlichen Verkehr, 
in gemeinsame Bildungsinstitutionen, in den Umweltschutz oder für die Schaffung von 
Naherholungsgebieten. Die Gelder des Fonds könnten auch in Form von Darlehen verwendet 
werden. 

Mit dieser Motion wird der Regierungsrat eingeladen, dem Grossen Rat eine Gesetzesvorlage 
vorzulegen, welche die Schaffung eines „Investitionsfonds für trinationale Projekte in der Region 
Basel" vorsieht. Der Fond soll durch jährliche Zuweisung von einem kleinen Teil (max. 20%) der 
Einnahmen des Kantons BS aus der Besteuerung der Grenzgänger aus Deutschland und 
Frankreich gespiesen werden. 
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